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4. Reserve-Basisspitédler der Armee im Alpenraum werden
weiterhin noétig sein, um den kampfraumnahen Basis-
spitdlern und Territorialspitdlern Patienten abnehmen zu
kénnen, damit diese Spitéler vorderer Linie wieder auf-
nahmefihig werden. AuBerdem miissen zahlreiche mobile
Einsatzdetachemente dieser Reserveformationen bereit-
gestellt werden, um in Schwerpunkten des gemeinsamen
zivilen und militdrischen Sanitétsdienstes (des «totalen
Sanitétsdienstes») &rztliche und allgemeine sanitéts-
dienstliche Hilfe bringen zu kénnen.

5. Personal

Der Armeesanitétsdienst kann diese riesigen zusétzlichen
Aufgaben jedoch nur bewiltigen, wenn er nicht nur ma-

teriell, sondern auch personell von der zivilen Seite sehr’

erheblich unterstiitzt wird. Der Zivilschutz benétigt fiir
seinen Sanitétsdienst iiber 100 000 Personen, in der gro-
Ben Mehrzahl Frauen. Er hat auf Grund der Freiwillig-
keit bisher noch keine 5 Prozent zur Verfiigung. Der
Sanitiatsdienst des Zivilschutzes ist dessen «Truppen-
sanitdat». Auf der Stufe Spital, die uns hier besonders
beschiftigt, und die nicht dem Zivilschutz untersteht,
fehlen heute weitgehend die zivilen Verstarkungen. Ein
guter Anfang wurde durch das Schweizerische Rote
Kreuz mit den Kursen fiir Rotkreuz-Spitalhelferinnen ge-
macht. Eine in die Zehntausende gehende Pflegereserve
durch Besuch solcher Kurse durch unsere Schweizer
Frauen fir den Einsatz im Ortsspital ist dringend not-
wendig. Fiir diese Kategorie von zivilen Helfern besteht
ibrigens heute schon der Rotkreuzschutz der Genfer
Konventionen.

Ueberdies ist zu fordern, daB alle Schiiler und Schiile-
rinnen der oberen Volksschulklassen obligatorisch Erst-

hilfe-Unterricht erhalten. Diese Forderung ist ubrigens
leicht zu erfiillen.

Die notwendige einheitliche Ausbildung im Pflegewesen
und im Ersthilfe-Unterricht ist heute schon gewéhrleistet
durch die vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK)
patronisierte Schweizerische Aerztekommission fiir Unfall-
hilfe und Rettungswesen, durch die Hilfsorganisationen
des SRK (Samariterbund, Lebensrettungsgesellschaft,
Militarsanitatsverein, Rettungsflugwacht) und den Inter-
verband fiir Rettungswesen.

Es wiren noch eine ganze Anzahl weiterer Probleme des
«Totalen Sanitdtsdienstes» zu erwdhnen: Der weitere Aus-
bau des Blutspendewesens, der gemeinsame epidemiolo-
gisch-hygienische Dienst, die Erreichung eines besseren
Impfschutzes bei der Gesamtbevélkerung, die Schaffung
unterirdischer pharmazeutischer Fabrikationsstellen. Im
Rahmen dieses Aufsatzes wiirde dies jedoch zu weit fithren.
Das Problem des totalen Sanitédtsdienstes ist eines der
schwierigsten und zugleich bedeutsamsten in der Kata-
strophe des totalen Krieges. Ein gut funktionierender Sani-
titsdienst trigt entscheidend zur Aufrechterhaltung der
Moral bei! Nur eine Zusammenlegung aller Mittel des zivi-
len Sektors und der Armee werden hier eine glaubwiirdige
Lésung bringen. Die Mithilfe der Armee bei Katastrophen-
fallen im zivilen Bereich wahrend des Krieges ist im «Be-
richt des Bundesrates iiber die Konzeption der militarischen
Landesverteidigung» vom 6.6.1966 von Fall zu Fall vor-
gesehen. Fiir den Sanitdtsdienst wird diese Hilfe von vorn-
herein zur Daueraufgakbe. Eine gliickliche Reorganisation
des Territorialdienstes hat dazu die giinstigen Vorausset-
zungen zu schaffen. Die gute Zusammenarbeit mit den
Kantonen, denen das zivile Gesundheitswesen obliegt, wird
das Kernstiick sein.

Der kiinftige Territorialdienst im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung

Von Major i. Gst. H. Stocker

Vorbemerkung:

Voraussetzung zum Verstidndnis der nachfolgenden Ausfiih-
rungen liber den kiinftigen Territorialdienst scheint mir die
grundsétzliche Kenntnis der Aufgaben, wie sie der heutigen
territorialdienstlichen Organisation aufgetragen sind; dazu ge-
statte ich mir, den Leser auf die diesbeziiglichen Ausfiihrungen
im «Soldatenbuch» (Seiten 376—379) hinzuweisen.

Die Funktion des Territorialdienstes liegt gemdB schweize-
rischer Definition einerseits in der Unterstiitzung der Ar-
mee, d. h. der kdmpfenden Heereseinheiten und Kampf-
brigaden, anderseits in der militdrischen Hilfeleistung an
die Zivilbehérden und die Zivilbevolkerung. Dadurch wird
er zum Bindeglied zwischen Armee, Zivilschutz und Kriegs-
wirtschaft und spielt somit auch eine ganz wichtige Rolle
als Faktor der geistigen Landesverteidigung (Abb. 1).
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Die moderne Kriegfiihrung hat, insbesondere dank der Be-
herrschung der dritten Dimension, der Mdglichkeit des
Einsatzes von Massenvernichtungswaffen in Form von ato-
maren, chemischen und biologischen Kampfmitteln auf
taktischer, operativer und strategischer Ebene, dazu ge-
fuhrt, daB im Rahmen eines Kleinstaates kaum mehr eine
Differenzierung der Bedrohung angenommen werden
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kann, daB Armee und Volk eine Schicksalsgemeinschaft
bilden, daB die kdmpfende Armee allein nicht mehr im-
stande ist, die Bevélkerung vor den Einwirkungen des
Krieges zu schiitzen und daB die Bevélkerung den Gefah-
ren mehr ausgesetzt ist als die Feldarmee, die ja a priori
zum Kampfen und Ueberleben organisiert und ausgeriistet
ist, wihrend diese Voraussetzungen der Zivilbevélkerung
weitgehend fehlen.

Die Einsicht in diese Zusammenhinge |48t kaum einen
Zweifel daran, daB die Hauptfunktion des Territorialdien-
stes die Tatigkeit zugunsten der Bevélkerung sein muB,
denn das Wissen um eine stark gefiihrte, gut betreute,
gegen Panik weitgehend gefeite Zivilbevélkerung ist die
Voraussetzung eines von unseren Soldaten in bester Mo-
ral und sinnvoll gefitlhrten Kampfes. Verantwortlich hier-
fiur sind die Behorden, die ihrerseits ihre Aufgaben unter
den unerhért erschwerten Umstdnden eines modernen
Krieges nur erfillen kénnen, wenn sie von der Armee
durch die Organisation des Territorialdienstes wirksam un-
terstiitzt werden kénnen. Man denke u. a. an die Anforde-
rungen auf dem Gebiet des Sanitédtsdienstes, der Lebens-
mittel-, Wasser- und Stromversorgung, des Transport-
wesens, der Fliichtlinge usw. Auch ohne die Anwendung
von Massenvernichtungsmitteln — von deren Einsatz zur
Vernichtung unserer Nation sehen wir realistischerweise
tberhaupt ab — kann die Bewiltigung dieser Probleme
angesichts der tibrigen modernen Kriegsmittel noch enor-
me Anstrengungen verlangen (Abb. 2).
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Wir wollen im folgenden die Frage zu beantworten ver-
suchen, welche Voraussetzungen gegeben sein miissen,
um dem Territorialdienst die Erfiillung der im ersten Ab-
schnitt skizzierten grundsétzlichen Aufgabe zu ermdglichen.

1. Es durfte als Folge des Gesagten nur konsequent sein,
wenn im Sinne einer klaren Kommandoordnung, die im
zivilen Bereich ebenso wichtig ist wie im militdrischen,
sich die territorialdienstlichen Grenzen mit den politi-
schen Grenzen decken; heute sind sie identisch mit den
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taktisch-operativen Grenzen, die keine Riicksicht auf die
politischen Verantwortungsbereiche nehmen. In der Er-
wigung, daB die politischen Bereiche bleiben, die tak-
tisch-operativen aber im Verlauf des Kampfgeschehens
wechseln werden, erscheinen die Nachteile bei der ge-
forderten Lésung geringer als bei der heutigen. Prak-
tisch wird das bedeuten:

Kanton = Territorialkreis
mehrere Kantone = Territorialzone

gewisse Kantone gegliedert in Territorialregionen
(Abb. 3)

Mdgliche Gebietseinteilung

(4 Territorlalzonen )

Djese Organisation wiirde auf Stufe Zone die Koordina-
tion zwischen einzelnen Kantonen, auf Stufe Kreis die
enge Zusammenarbeit des Territorialkommandos mit den
kantonalen Regierungen erleichtern, was in erster Linie
im Interesse der Hilfe an die Bevélkerung ldge. DaB die
angestrebte enge Zusammenarbeit bei méglichst na-
hem Beisammensein der zivilen und militdrischen Part-
ner am ehesten gewihrleistet ist, diirfte leicht einzu-
sehen sein,

Die Tatsache der Nichtberiicksichtigung der taktisch-
operativen Grenzen zieht folgerichtig die Unterstellung
der Territorialzonen unter das Armeekommando nach
sich (Abb. 4).

. Die Raschheit und die Komplexitdt, mit denen die Er-

eignisse in einem modernen Krieg auftreten werden,
macht eine leistungsfdhige Warn- und Informations-
organisation gleichermaBen zugunsten der Bevdlkerung
und der Truppe notwendig.

Diese Konzeption umschlieBt alle Organe der Beobach-
tung und Warnung, die auf allen Stufen die entspre-
chenden Warn- und Informationszentren bedienen, wel-
che ihrerseits gesamtschweizerisch, zonal oder kantonal
Bevélkerung und Truppe warnen bzw. informieren kén-
nen (Abb. b).
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3. Der Rahmen in der Form einer Kommando- bzw. Warn-
und Informationsstruktur geniigt allein selbstversténdlich
nicht. Der Territorialdienst bendtigt eigene Einsatzkrafte;
Sanitéts-, Polizei-, Bewachungs-, Transport-, Versor-
gungs- und Luftschutzinformationen. Nur wenn ein aus-
gewogenes, liber das Land verbreitetes Gerippe an sol-
chen Truppen vorhanden ist, wird es méglich sein, aus
den Verbdnden der Kampftruppen sinnvoll Krifte fir die
Katastrophenhilfe zugunsten der Bevoélkerung zum Ein-
satz zu bringen, wie es die Botschaft des Bundesrates
iber die Konzeption der militarischen Landesverteidi-
gung vorsieht.

1.

Die Verwirklichung dieser Konzeption des Territorialdien-
stes miiBte etwa folgender Definition geniigen:

«Der Territorialdienst ist eine auf der politischen Glie-
derung des Landes fuBende Organisation, welche die
ortsgebundenen Stibe, Truppen und Einrichtungen, die
zur Unterstitzung der Armee und zur Hilfeleistung an
die Bevolkerung bestimmt sind, umfaBt».

DaB dieses Konzept nur wirksam werden kann, wenn dem
Territorialdienst die notwendigen Krifte, einerseits durch
Neu-Unterstellung (z. B. der Formation 3. Stufe an Sanitét,
Versorgung usw.), anderseits mittels einer sinnvollen Re-
duktion der Kampfverbédnde und Neu-Bildung fehlender
Formationen bzw. Vermehrung bestehender Verbénde, zu-
gefiihrt werden, bedarf keiner ndheren Begriindung mehr.
Ob man dieser Organisation den Namen «Territorialdienst»
oder Territorialverteidigung gibt, ist von zweitrangiger Be-
deutung. Viel wichtiger ist die Stellung dieser Organisation
im Rahmen des Eidg. Militirdepartementes bzw. des Ar-
meekommandos, denn nur in einer der Bedeutung ange-
messenen Stellung wird sie im Rahmen der umfassenden
Landesverteidigung das ihr zukommende Gewicht erhal-
ten.

SchluBendlich mége die — nur am Rand aufgeworfene,
uns als immerhin bedeutsam erscheinende — Frage zur
Diskussion gestellt werden, ob es heute {iberhaupt noch
moglich sei, eine umfassende Landesverteidigung zu kon-
zipieren, ohne eine entsprechende Notstandsgesetzge-
bung, die — so glauben wir — allein imstande sein kénnte,
die Kriegsvorbereitungen auf ziviler Ebene in Bund und
Kantonen auf einem gemeinsamen Nenner voranzutreiben.

SchluBbemerkung:

Es kann sich im Vorliegenden niemals darum handeln, et-
was Endgiiltiges oder Vollstindiges tiber diesen Fragen-
komplex auszusagen, sondern lediglich darum, Probleme
und Zusammenhénge blitzartig aufleuchten zu lassen,
einem nicht allgemein bekannten Gedankengut etwas wei-
tere Verbreitung zu geben zum Zwecke des besseren Ver-
stdndnisses und einer vertieften Einsicht.

341



	Der künftige Territorialdienst im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung

